
SCHUL- UND UNTERRICHTSPLANUNG 
Für die Qualität des Unterrichts ist wesentlich, dass standortspezifische Faktoren wie die regionalen 

Bedingungen und Bedürfnisse, spezielle Fähigkeiten von Lehrerinnen und Lehrern, Schülerinnen und Schülern 
oder besondere Formen der Ausstattung konstruktiv in die Unterrichtsarbeit eingebracht werden. Die 
Konkretisierung und Realisierung der Vorgaben des Lehrplans hat gemäß § 17 des Schulunterrichtsgesetzes nach 
Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen standortbezogen zu erfolgen. 

Planungsvorgänge beziehen sich insbesondere auf: 
 - Ergänzung des Unterrichts durch Schulveranstaltungen, 
 - Gestaltung des Angebots an Wahlpflichtgegenständen, Freigegenständen und unverbindlichen 

Übungen 
 
5. Fächerverbindender und fächerübergreifender Unterricht 

Die Tradition des Fachunterrichts trägt der Notwendigkeit zu systematischer Spezialisierung Rechnung. 
Gleichzeitig sind der Schule aber Aufgaben gestellt, die sich nicht einem einzigen Unterrichtsgegenstand 
zuordnen lassen, sondern nur im Zusammenwirken mehrerer Unterrichtsgegenstände zu bewältigen sind. Dieses 
Zusammenwirken erfolgt durch fächerverbindenden und fächerübergreifenden Unterricht. Dabei erfolgt eine 
Bündelung von allgemeinen und fachspezifischen Zielen unter einem speziellen Blickwinkel, wodurch es den 
Schülerinnen und Schülern eher ermöglicht wird, sich Wissen in größeren Zusammenhängen (siehe den Ersten 
Teil ”Allgemeines Bildungsziel”) selbstständig anzueignen. Anregungen bzw. Aufträge für fächerverbindenden 
und fächerübergreifenden Unterricht ergeben sich sowohl aus den Allgemeinen Bestimmungen als auch aus den 
Lehrplänen der einzelnen Unterrichtsgegenstände. 

Im fächerverbindenden Unterricht haben Lehrerinnen und Lehrer im Rahmen ihres Fachunterrichts 
mögliche, die Fächergrenzen überschreitende Sinnzusammenhänge herzustellen. Die Organisation des nach 
Fächern getrennten Unterrichts bleibt hier bestehen. 

Bei fächerübergreifender Unterrichtsgestaltung steht ein komplexes, meist lebens- oder 
gesellschaftsrelevantes Thema oder Vorhaben im Mittelpunkt. Die einzelnen Unterrichtsgegenstände haben im 
integrativen Zusammenwirken – z.B. im Sinne des Projektunterrichts – ihren themenspezifischen Beitrag zu 
leisten. Dies bedingt eine aufgabenbezogene besondere Organisation des Fachunterrichts und des Stundenplans. 
Die Organisation kann über längere Zeiträume sowie klassen- und schulstufenübergreifend erfolgen. 

 
6. Gestaltung der Nahtstellen 

Der pädagogischen Gestaltung von Schulein- und Schulaustrittsphasen kommt besondere Bedeutung zu. 
Erste Erfahrungen beeinflussen die Entstehung von Einstellungen oft sehr nachhaltig, in Abschluss- und 
Austrittsphasen ist eine Vorbereitung auf zukünftige Arbeits- und Organisationsformen erforderlich. 

Um Voraussetzungen für einen möglichst erfolgreichen Übergang zu schaffen, haben die Lehrerinnen 
und Lehrer mit den Erziehungsberechtigten bzw. den volljährigen Schülerinnen und Schülern zusammen zu 
arbeiten (§ 2 und § 62 des Schulunterrichtsgesetzes). 

Um die Kontinuität des Lernens zu wahren, ist in der 5. Schulstufe auf die Lehrplananforderungen und die 
gebräuchlichen Lernformen der Volksschule Bezug zu nehmen. Die Lernanforderungen, die an die Schülerinnen 
und Schüler gestellt werden, müssen den Übergang von der bisherigen Schulart berücksichtigen und dürfen 
nicht zu rasch gesteigert werden. Informationsfeststellungen sollen zunächst vor allem der gezielten 
individuellen Rückmeldung des Lernfortschritts dienen, die Leistungsfeststellung soll erst nach einer 
angemessenen Eingewöhnungs- und Einarbeitungsperiode beginnen. 

Vor dem Übertritt in eine weiterführende Schule bzw. zur Erlangung der Universitätsreife sind die 
Schülerinnen und Schüler schrittweise und gezielt auf die neuen Arbeitsweisen und Organisationsformen 
vorzubereiten. 

 
7. Öffnung der Schule 

Die Schule ist in ein soziales Umfeld eingebettet, zB in die Nachbarschaft, den Stadtteil, die Gemeinde. 
Durch Öffnung nach außen und nach innen ist dem Rechnung zu tragen, um die darin liegenden Lernchancen zu 
nutzen. 

Öffnung nach außen kann durch Unterricht außerhalb der Schule erfolgen sowie durch Ergänzung des 
Unterrichts in Form von Schulveranstaltungen. Den Grundsätzen der Anschaulichkeit und der 
Alltagsbezogenheit entsprechend eignen sich Betriebe, öffentliche Einrichtungen, Naturräume usw. als 
Unterrichts- bzw. Lernorte. 

Öffnung nach innen bedeutet, Personen aus dem Umfeld der Schule einzubeziehen, die ihre 
Erfahrungen, ihre Fertigkeiten und ihre Kenntnisse an die Schülerinnen und Schüler weitergeben können. 
 


